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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Médicaments

Mit je einer Standesinitiative beantragten die Kantone Genf und Wallis (St. Iv. 03.310)
eine Präzisierung des Heilmittelgesetzes. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung
die Bestimmung eingeführt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies führte dazu, dass die Pharmaindustrie die
bisherige Praxis, Spitälern als Grosskunden Rabatte zu gewähren, ebenfalls aufhob, was
zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte. Beide
Kammern gaben den Initiativen praktisch diskussionslos Folge. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.10.2004
MARIANNE BENTELI

2004 hatten beide Kammern zwei analogen Standesinitiativen der Kantone Genf und
Wallis (St. Iv. 03.310) Folge gegeben, welche eine Präzisierung von Art. 33 des
Heilmittelgesetzes verlangten. Dort war im Sinn der Korruptionsbekämpfung die
Bestimmung eingefügt worden, dass den Personen und Institutionen, welche
Medikamente verschreiben oder abgeben, dafür von den Herstellern keine geldwerten
Vorteile angeboten werden dürfen. Dies hatte dazu geführt, dass die Pharmaindustrie
die bisherige Praxis, Spitalapotheken als Grosskunden Rabatte zu gewähren, aufhob,
was zu beträchtlichen Mehrkosten für die Kantone und die Krankenkassen führte.
Gemäss den Standesinitiativen sollten Rabatte wieder zugelassen werden, allerdings nur
unter der Bedingung, dass diese direkt und vollumfänglich den Patienten zugute
kommen müssen. Der mit der konkreten Neuformulierung des Gesetzestextes
beauftragte Ständerat hatte die beiden Initiativen 2005 abgeschrieben, da sich durch
direkte Verhandlungen zwischen Pharmaproduzenten und den Kantonen mittlerweile
eine Rechtspraxis etabliert habe, welche die Spitalrabatte wieder zulasse.

In der Kommission des Nationalrates setzte sich aber im Berichtsjahr die Auffassung
durch, mit der Einigung zwischen den Herstellern und den Spitälern sei nur ein Teil des
Problems gelöst worden. Die Lockerung der Bestimmung habe unter anderem auch
dazu geführt, dass verschreibenden Ärzten vom Medikamentenversandhandel
Mengenrabatte und andere geldwerte Vorteile gewährt würden, welche der
Transparenz entbehrten und zu einer Mengenausweitung führen könnten, weshalb es
verfrüht wäre, diese Frage ad acta zu legen. Gegen eine Kommissionsminderheit aus
SVP und FDP, die sich der Argumentation des Ständerates anschliessen wollte, folgte
der Nationalrat der Mehrheit seiner Kommission und widersetzte sich mit 81 zu 67
Stimmen der Abschreibung. Der Ständerat beharrte auf der Abschreibung, weshalb es
dabei bleibt; er nahm aber eine umfassendere Motion seiner SGK (Mo. 06.3420) an,
welche den Bundesrat beauftragt, eine Regelung vorzuschlagen, die Klarheit schafft
über die Transparenz und das zulässige Ausmass von Rabatten, die im Rahmen der
Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten gewährt werden. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2006
MARIANNE BENTELI

Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Aargau im Dezember 2020, die
notwendigen Massnahmen zu definieren, um die  Landesversorgung mit essenziellen
Wirkstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten zu gewährleisten. Die
Massnahmenplanung soll unverzüglich aufgenommen und mit den Kantonen koordiniert
werden. In seiner schriftlichen Begründung argumentierte der Kanton Aargau mit
Lieferengpässen und den durch die Herstellungsauslagerung verbundenen
Abhängigkeiten der Schweiz von China und Indien. Die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung liege im Verantwortungsbereich des Kantons, der Aargau könne «dieses
strategische Risiko» allerdings nicht alleine mindern. Von Bedeutung sei neben einer
ausreichenden Lagerhaltung auch die Produktion innerhalb der Schweiz oder Europa.
Dafür seien Anreize für die betroffenen Player, Kooperationen mit Europa und
verpflichtende Regeln nötig. Weitere Punkte betrafen das Vereinfachen der
Registrierung von Medikamenten durch Swissmedic und der zu verbessernde Umgang
mit Verfallsdaten. Im Januar 2022 nahm sich die SGK-SR dem Kantonsbegehren an. Sie
gab ihm allerdings keine Folge, da die Forderung bereits im Zusammenhang mit der
Nachbearbeitung von Engpässen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind,
berücksichtigt werde. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.01.2022
JOËLLE SCHNEUWLY
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Die Sicherung der Landesversorgung mit essenziellen Wirkstoffen, Medikamenten und
medizinischen Produkten war Gegenstand einer Standesinitiative des Kantons Aargau,
mit der sich der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 auseinandersetzte. Für die
vorberatende SGK-SR erklärte Damian Müller (fdp, LU), dass das Anliegen durchaus
seine Berechtigung habe, dass die Annahme des Standesbegehrens gegenwärtig
allerdings nicht gewinnbringend, sondern lediglich mit einem Mehraufwand verbunden
wäre. Denn das «grundsätzliche Anliegen» sei bereits in verschiedene zurzeit aktuelle
Aktivitäten integriert. Namentlich ging Müller auf eine seit 2015 geltende Meldepflicht
für Versorgungsengpässe bei zentralen Produkten und auf den Bericht
«Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situationsanalyse und
zu prüfende Verbesserungsmassnahmen» des BAG ein. Daher empfehle die
Kommissionsmehrheit, der Standesinitiative keine Folge zu geben. Stillschweigend
folgte der Ständerat diesem Antrag. 4

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.03.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Nationalrat folgte in der Herbstsession 2022 seiner vorberatenden SGK, indem er
einer Standesinitiative des Kantons Aargau zur Sicherung der Landesversorgung mit
essenziellen Wirkstoffen, Medikamenten und medizinischen Produkten mit 108 zu 63
Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge gab. Die Kommissionssprecher Marcel Dobler
(fdp, SG) und Benjamin Roduit (mitte, VS) hatten zuvor für die Kommissionsmehrheit
ausgeführt, dass das aargauische Anliegen zwar berechtigt sei, dass die Forderungen
indes bereits anderweitig aufgenommen worden seien – etwa im Bericht
«Versorgungsengpässe mit Humanarzneimitteln in der Schweiz: Situationsanalyse und
zu prüfende Verbesserungsmassnahmen» und in der Revision des EpG. Eine Minderheit
rund um Yvonne Feri (sp, AG) argumentierte vergeblich, dass es nun gelte, «den Druck
hochzuhalten und zu vermeiden, dass wir künftig in einen Engpass kommen,
insbesondere wenn sich wiederum eine gesundheitliche Pandemie breitmachen
würde». Die Initiative ist damit erledigt. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 21.09.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB SR, 2004, S. 145; AB NR, 2004, S. 1565 ff.
2) AB NR, 2006, S. 418 ff.; AB SR, 2006, S. 1123 ff.; AB SR, 2005, S. 595 ff.
3) Medienmitteilung SGK-SR vom 21.1.22
4) AB SR, 2022, S. 209 f.
5) AB NR, 2022, S. 1627 f. ; Bericht SGK-NR vom 23.6.22
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